
Regelsätze ab 2023 nach § 53 Abgabenordnung 

Für Alleinstehende / Haushaltsvorstand 

      5 x 502,00 €    2.510,00 € 

Für zusammenlebende Ehegatten oder Lebenspartner 

      4 x 451,00 €    1.804,00 € 

Für sonstige Haushaltsangehörige 

Kinder 

 Bis 6 Jahre     4 x 318,00 €    1.272,00 € 

 Von 6 bis 14 Jahre   4 x 348,00 €    1.392,00 € 

 Ab 14 Jahre    4 x 420,00 €    1.680,00 € 

Erwerbslose Erwachsene bis 25 Jahre  4 x 402,00 €    1.608,00 € 

 

Berechnungsbeispiele  

( Monatseinkommen brutto, abzüglich nachgewiesener Werbungskosten) 

 

Alleinstehende          2.510,00 € 

Alleinstehende mit 1 Kind bis 7 Jahre       3782,00 € 

Ehepaar          3.608,00 € 

Ehepaar  1 Kind ( bis 7 Jahre)       4.880,00 € 

  2 Kinder (bis 7 Jahre; bis 14 Jahre )     6.272,00 € 

  1 Kind ( bis 14 Jahre)       5.000,00 € 

  2 Kinder ( bis 14 Jahre; bis 17 Jahre)     6.680,00 € 

 

 

Nach der Abgabeordnung muss das EdP zur Erhaltung der Gemeinnützigkeit für mildtätige Zwecke darauf 

achten und schriftlich festhalten, das zwei Drittel seiner Gäste ein bestimmtes Einkommen nicht überschreiten.  

Für die Berechnung gelten die fünf- bzw. vierfachen Regelsätze der Regelsatzverordnung  

( GVOBI. Schl.-H; S. 366 ) 

Die Höhe der Regelsätze wird jährlich vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren 

neu festgestellt.  

 


